
Verwendungsnachweis

für eine Beihilfe aus Sportförderungsmitteln der Stadt Göttingen.

Hinweis: Der Nachweis ist nur gültig, wenn die Originalbelege beiliegen!

Der Verein hat im
Rechnungsjahr 201 von der Stadt Göttingen aufgrund des eingereichten Antrages vom
eine Beihilfe aus Sportförderungsmitteln in Höhe von Euro erhalten.

Diese Beihilfe ist für

ordnungsgemäß verwandt worden.

Im einzelnen entstanden für die gesamte Maßnahme folgende Kosten:

Lfd. Nr. Lieferung oder Leistung gemäß beigefügter quittierter Rechnung Kosten Euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

insgesamt

(Sofern mehr als 10 Rechnungen vorliegen, bitte Anlage verwenden)

( bitte wenden )



Die Kosten der Maßnahme waren in dem der Beihilfegewährung zugrunde liegenden Antrag mit Euro
veranschlagt. Die Kosten haben sich gegenüber der im Beihilfeantrag dargelegten Aufstellung erhöht/ermäßigt,
weil

Finanzierung 1. bis 10.

a) Eigenleistung des Vereins

b) Darlehen

c) Zuschuss des Landes­/Stadtsportbundes

d) Zuschuss des Landes Niedersachsen

e) Beihilfe der Stadt Göttingen
f) Sonstige Zuschüsse, Beihilfen oder Spenden (Einzeln erläutern)

insgesamt *)

Göttingen, den

(Stempel des Vereins) (Unterschrift des Vorstandes)

*) Der Betrag muss mit dem Gesamtbetrag zu 1. bis 10. übereinstimmen.

Nicht vom Antragsteller auszufüllen
1. Der Verwendungsnachweis wird sachlich und rechnerisch anerkannt.
2. Auszahlungsanordnung über Euro auf HhSt.
3. Geprüfte Originalbelege an Antragsteller zurücksenden.
4. Mit Vorgang zu den Akten

(Stadtsportbund)
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